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Webinare am 24.11., 28.11. und 15.12.2022 

1. Einführung 

• Überblick zum neuen EEG 2021/EEG 2023 und wesentlichen Änderungen 

• Überblick zu den Änderungen des EEG mit dem EnSiG 

• Sonstige aktuelle Entwicklungen und Ausblick 

2. Grundlagen der EEG-Abrechnung 

• Mitteilungspflichten, Abrechnungsfristen und Veröffentlichungspflichten  

• Nachträgliche Korrektur von EEG-Abrechnungen und Verjährung 

• Rückforderungspflichten bei Überzahlungen von EEG-Förderung 

• Übergangsregelungen: Welches EEG gilt für welche Anlage? 

• Auswirkungen der hohen Strompreise auf die Abrechnung 

3. Energieträgerübergreifende Fragen der EEG-Abrechnung 

• Beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission für das EEG 2021/EEG 2023: 

Stand und Auswirkungen auf Vergütungszahlungen 

• Anpassungen bei Abrechnung der Marktprämie 

• Sanktionen und Abrechnung von Pönalen (mit Ausblick auf EEG 2023) 

• Neue Vorgaben zur Fernsteuerbarkeit von EEG- und KWK-Anlagen durch 

Netzbetreiber und Direktvermarkter  

• Neue Regeln für Solaranlagen bis 7 kW und bis 25 kW 

• Übergangsregelungen  

• Messung von EEG-Anlagen (Vorgaben des MsbG/Marktverfügbarkeitserklärung; 

Verhältnis zum EEG, Sanktionen) 

• Abrechnungsprozesse für Entschädigungen beim Redispatch 2.0 

• Aktuelle Rechtsprechung und Spruchpraxis Clearingstelle EEG | KWKG 

4. EEG-Vergütungen für einzelne Energieträger  

• PV-Anlagen 

• Neues Vergütungsmodell für Volleinspeisung und Überschusseinspeisung 

▪ Geltungsdauer, Zubau von Anlagen 

▪ Anlagentrennung, Meldefristen 

▪ Sonderregelungen für Anlagen mit Inbetriebnahme in 2022 

• Flächenkulisse für Freiflächenanlagen 

• Biomasseanlagen (u.a. Flexibilisierung/ Biomethananlagen) 
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• Windenergieanlagen (u.a. ausgeförderte Anlagen, Ausschreibungen, BNK) 

• Sonstige Anlagen (u.a. Wasserkraft) 

5. Abrechnung der EEG-Umlage für Eigenverbrauch durch Netzbetreiber 

• Überblick EEG-Umlage für die Eigenversorgung mit EEG- und KWK-Anlagen 

• Besonderheiten bei der Abrechnung für die Hälfte des Jahres (01.01.-30.06.) 

 


